
939 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Aussmusses rür soziale . Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (871 der Bei
lagen):, Bundesgesetz, mit dem das Mutter

schutzgesetz geändert wird 

Stunden auf 20 Stunden für ,die' bei ,einem 
oder mehreren Dienstgebern stunden- oder 
'tageweise in der Hauswirtschaft beschäftig-
ten Dienstnehmerinnen . 
Angleichung. an das Heimarbeitsgeseti 1960 
Anpassung <les § 37 betreffend ,die weiter
gehenden Schutzbestimrnlmgendes kollek
tiven Arbeitsr,eclltes an die Terminologie 
des . Arbeitsverfassungsgesetzes 

Neben diesen 1\.nderung,en im Mutterschutz
gesetz sieht die R,eg5.erungsvorlage auch iAn
passungen des HausgehiHen- und Hausangestell
tengesetzes und des ASVG vor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit

Verlängerung der Schutzfrist nach Kaiser- 'zung am 8, Juni 1978 in Verhandlung genom
schnittentbindungen von acht auf zwölf men. In der Debatte, an der sich die Aibgeord-
Wochen neten Maria Me It z k 'e r, Dr. Ha.f ne r, 

Die geg~nständliche Regierungsvorlage be~ 
zweckt eine Anpassung des Mutterschutzgesetzes 
an die durch die Bundies-Verfassungsges'etz-No
vellen vom 10. Juli 1974, BGBL Nr. 444, und 
vom 28. April 1975, IBGSL NJ;".316, .eingetretenen 
bedeutsamen 1\.nderungen in der Kompetenzver
teilung zwismen dem Bund und den Ländern in 
den ß.ereichen Arbeitsredlt und Dienstrecht. 
Weiters sind ,in der Regie~ngsvorlage neben einer 
Berichtigung von Zitierungen und einer Neufas
sung der V oll'zugsklausel folgende 1\.nderungen 
v,orgesehen: 

A l 'ch dAß d ;~"ch"" Dr. S ~ h w imme r, Me It e r, Dr. Wie s i n-
ng ,e1 ung an as usma ,er .wo ent~, D· H I d dAch ß b 

l"ch Ab' "di cl' .', Ab'" . ger", r .. a.,.er un uss u 0 mann 
1 en '1' eltsze1t na em r e1tszelt- Pan d' sowie' der B,undesminister für 
gesetz soziale Verwaltung Dr. We i ß e n be r g 
Anpassung an das Ausländerbeschäf,tigungs- beteiligten, wurden von &n: Abgeordneten 
gesetz' ' Pan s i, Dr. H a f ne rund M e I t e r Abände-
Kla.rstellung .des ,~egriffes "Kurzarbeit'" rungsanträge 'betreffenld eine Knderung des Land-

, arbeitsgesetzessoW1ie -den Zeitpunkt des Inkraft-
Regelung des Kündigungs- und Entlassungs- tretensder gegenständlichen' Novene gestellt. 
schutz,es, ,des' Karenzurlaubes und des An- Weiters' wurde von den Abgeordneten M el t ~ r, 
spruches auf die Dienstwohnung für Adop- Pan s i,Dr. Sc h w im m er und Genossen ein 
tivmütter . gemeinsamer Entschließungsantrag betreffen.d die 
Ahgrenzung hzw. Anpassungdienstrecht- W,ie.derverlautbarung des Muttel1Schutzgesetzes 
licher Vorschriften gestellt. Ferner wUl'iden. von den Abgeordneten 

Anpassung ,der ,Bestini.'mungenü:ber, die 
Sonderunterstiitzung für die in priv,aten 
Haushalten :beschäftigten Dienstnehme
ninnenan, :die das Wochenge!1d hetreff,enden 
Bestimmung,endes § 162 Albs. 3 'und 4 ASVG 

- Herabsetzung der für den Künd.igungs- und 
'EntlassungssChuotz maßgebenden wöchent

lichen Mindestarbeitszeitgrenze von 24 

Dr. S c h w i m m e r und Genossen gemäß § 27 
Abs.3 der Geschäftsordnung gemeinsame Anfräge 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Anrech~ 
nung von Zeiten der Kindererziehung als Ers~tz
zeiten in der Pensionsversicherung geregelt wird, 
sowie über ein Bundesgesetz betreffend die Ein
führung eines Kareiligeides für· in land- und forst
Wiirtschaftlichen 'uIlld gewerblichen Betrieben 
selbständig erwerbst~tige Mütter und die1\.n-
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2 939 der Beilagen 

ß~:~n:g des F amiliel1laste~'~usgieichsges'etz.es 
sowie des Arbeitslo'senversiCherung,sgesetzes 
gestellt. 

1967",:,Zu"Aiti;U Z.1 bis 3: 
1958 "' Die" Knderung,en erfolgen aus 

Erläuterungen zu Artikel I Z. 3, 
geführten Gründen. Bei der Absoimmung wurde die Regierungs-

den in den 
7 und 8 an-

, vorlage unter Berücksichtigung der oberwähnten 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Pan s i, 
Dr. H a f n e r, M el te r einstimmig angenom
men. Wei>t:ecsW1U!1";de der oberiWälhnlte EutlSchlie
ßungsantrag betreffend die Wielderverlautbarung 
des Mutterschutzgesetzes einstimmig angenom
men. Die oberwähnten Anträge gemäß § 27 
Abs. 3 der Geschäftsqrdnung huden nicht· die 
erforderliche Mehrheit. 

Zu den Abänderung,en betreffend das Land
arbeitsgesetz ist allgemein zu bemerken, daß da
durch die in der g,egenständlichen Novelle zum 
Mutter,schutzgesetz vorgesehenen Verbesserungen 
der Rech,tsstellungder Arbeitnehmer auch eine 
entsprechende Knderungdes Landarbeitsgesetzes 
erfordern, um die Land- und Forstarheiter nicht 
schlechterzustellen als andere Arbeitnehmer. 
Aus diesem Grund sollen die entsprechenden Be
stimmungen des Art. I auch in ,da's Landar
beitsgesetz übernommen w'erden. 

Im einzelnen ,ist zu Art. 11' Z. 1 bis 3, zu 
bemerken: 

Trtiichl 

, ,,' Berichterstatter, 

Zu Artikel 11 Z. 4: 
Das Landarbeitsg,esetz enthielt bisher keine 

dem § 11 des Mutterschurtzgesetzes entsprechende 
Bestimmung, da ,die Beschäftigung von Auslän
derinnen in der Land- und Forstwirtschaft seiner
zeit ka,um ins Gewicht fiel. Da nunmehr in der 
Larid- und Forstwirtschaft jedoch Ausländerinnen 
in ,einem Ausmaß beschäftigt sind, welches nicht 
mehr vernachlässigt werden kann, wurde die Be
stimmung des § 11 MSchG auch in das Land
arbe~tsgesetz 'übernommen." 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß fü,r soziale Verwaltung somit den Antrag, 
der Nationalrat wolle: ' , 

1. ,dem ~on der 'Bundesr,egierung" vorgelegten 
GesetzentWilltf (871 der Beilagen) mit den / 
angeschlossenen Abänderungen . 1 
die verfassungsmäßige' Zustimmung erteilen, 

2. ,die b ei g e d ru c k te E n t sc h I ie- . /2 
ß un g ant1;ehmen .. ' 

Wien, 1978 06 08 

Pansi 

Obmann 

. , Abänderungen 
,zum Gesetzentwurf in87t der Beilagen,,' 

LAct.II hat zu lauten: 

"A r t i k e 1,'11 

Knderung des Landarb~itsgesetzes 
Die im Landarbeitsgesetz, BGBL Nr. 140/1948, 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 279/ 
1957, 92/1959, 241/1960, 97/1961, 10/1962, 194/ 
1964, 238/1965, 265/1967, 283/1968, 463/1969, 
239/1971,318/1971, 333/1971, 457/1974, '782/ 
1974, 360/1975 und 392/1976 für die Regelung 
des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirt
schaftgemäß Artikel 12 Abs. 1 Z. 6 des Bun
des-Verfassungsgesetzes an der Fassung der B-VG
Novelle 1974, BGBl. Nr. 444, aufgestellten 
Grundsätze werden wie folgt geändert: 

bindung nicht beschäftigt werden. Nach Früh
geburten, Mehr1ingsgeburten oder Kaiserschmitt
entbindungen verlängert sich diese Frist auf 
zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung der Acht
wochenfrist vor ,der Entbindung eingetl'eten, so 
verlängert ~ich die achtwöchige Schutzfrlist nach 
der Entbindung im Ausmaß dieser Verkiirzung, 
höchstens jedoch bis zur Dauer von zwölf 
Wochen." ' 

2. Im zweiten Satz des § 75 g Abs. 1 sind die 
Worte "vorübergehender Kurzarbeit" durch das 
Wort "Kurzarbeit« zu ersetzen. 

,3. Nach § 75 h Abs. 4 ist nachstehender Abs. 5 
anzufügen: ' 

1. § 75 b Abs. 1. hat Z1U lauten: ,,(5) Die 'Vorschriften ,der§§ 75,e, 75 f, 75 i 
,,§ 75 b. (1) Dienstnehmerinnen ,dürfen: bis sowie der Abs. 1 bis 4 \Sind auf Dienstnehme

zum Ablauf von acht Wochen nach ihrer Ent- rinnen~ die 
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1. allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, 
welches das erste Lebensjahr noch nlicht voll
'endet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivmütter); 

2. in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt 
anzunehmen, dieses in unentgeldiche Pflege 
genommen haben, mit dem IGnd im selben 
Haushalt leben und es überwiegend selbst 
pflegen, . 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmun~en sinn
gemäß anzuwenden, wenn 'sie einen Karenzurlaub 
im Sinne des § 75 h Abs. 1 in Anspruch nehmen 
wollen. An Stehle der Bekanntgabe der Schwan
~er,schaft (§ 75 e Abs. 2) tritt die Mitteilung von 
der Annahme eines Kindes an Kindes Statt 
oder von der behördlichen VerstänJdigung über 
die Zusage der übergabe rund der Erklärung 
über die beabsichtigte übernahme eines Kindes 
in Pflege; in heiden Fällen muß mit der Mit
teilung das Verlangen auf Gewährung eines Ka
renzurlaubes verbunden sein. An Stelle des in 
§ 5 Abs. 1 ,erster Halbsatz festgelegten Zeit
punktes i'st der Karenzurlaub Adoptivmüttern 
ab .dem Tag .der Annahme eines Kindes an Kin
des Statt, Dienstnehmerinnen im Sinne der Z. 2 
ab dem: Tag der übernahme ,eines Kindes in 
Pflege bis zum Ablauf eines Jahres nach dessen 
Geburt zu gewähren." .... 

4. Nach § 75 j ist nachstehender § 75 k einzu-
fügen: . 

" § 75 k. Der Ablauf der Beschäftigungsbewil:
ligung oder ,des Befreiungsscheines (§§ 4 und 15 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBL Nr. 
218/1975) einer Aiisländerun 'wird rim Falle der 
Schwangerschaft und Ider Entbindung bilS zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienst
verhältnis nach § 75 e Abs. 1 und den dafür sonst 
geltenden gesetzlichen oder vertragILichen Be
stimmung·en remtsgültJig been,det werden kann." 

11. Die Art. II bis IV der Regierungsvorlage 
erhalten die Bezeichnung III bis V: 

IH. Im nunmehrigen Art. V hat Abs. 1 zu 
lauten: . 

,,(1) Dieses Bundesgesetz trutt mit 1. JuLi 1978 
in Kraft." 

IV. Dem nunmehrigen Art. V ist nachstehender. 
Abs. 3 anzufügen: . 

,,(3) Mit der Wahrnehmung der Idem Bunde 
gemäß Art. 15 Abs. 8 ,des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der derz'eit g.eltenden Fassung zu
stehenden Rechte bezüglich der Regelungen. des 

. Art. 'I1 ist ·der Bundesminister für soziale Ver
waltung betraut." 

. / 
/2 

Entschließung 

Der ~err lBuIlldes~niste~ fü~ sOrzi~e verwal-I Mu:rerschu~gesetzes 
tung wnxl ersucht, dle Iberel<!s ,emgellemteten Vor- schiheßen. 
arbeiten für 'eine WiederverlbUitbarung d,es . 

mögLichst abzu-
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